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Niedersächsisches Gaststättengesetz 

(NGastG) *) 
Niedersächsisches Gaststättengesetz 

(NGastG) *) 
  

§ 1 § 1 
Gaststättengewerbe Anwendungsbereich 

  
  (0/1) 1Dieses Gesetz gilt für das Betreiben eines 

Gaststättengewerbes in Niedersachsen. 2Es ersetzt 
das Gaststättengesetz in der Fassung vom 
20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), zuletzt geän-
dert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
7. September 2007 (BGBl. I S. 2246). 

  
  (0/2) Auf das Betreiben eines Gaststättenge-

werbes finden die Vorschriften der Gewerbeordnung 
Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

  
 (1) Ein Gaststättengewerbe betreibt, wer ge-
werbsmäßig Getränke oder zubereitete Speisen zum 
Verzehr an Ort und Stelle anbietet, wenn der Betrieb je-
dermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich 
ist. 

 (1) unverändert 

  
 (2) 1Das Betreiben einer Kantine für Betriebsange-
hörige oder einer Betreuungseinrichtung der in Nieder-
sachsen stationierten ausländischen Streitkräfte, der 
Bundeswehr, der Bundespolizei oder in Gemeinschafts-
unterkünften untergebrachter Polizeibeamtinnen oder 
Polizeibeamten ist kein Betreiben eines Gaststättenge-
werbes im Sinne dieses Gesetzes. 2Gleiches gilt für das 
Erbringen gastgewerblicher Leistungen anlässlich der 
Beförderung in einem Luftfahrzeug, in dem Eisenbahn-
wagen oder Wagen einer anderen Schienenbahn eines 
Verkehrsunternehmens, auf einem Schiff oder in einem 
Bus. 

 (2) 1Das Betreiben einer Kantine für Betriebsange-
hörige oder einer Betreuungseinrichtung der in Nieder-
sachsen stationierten ausländischen Streitkräfte, der 
Bundeswehr, der Bundespolizei oder in Gemeinschafts-
unterkünften untergebrachter Polizeibeamtinnen oder 
Polizeibeamten ist kein Betreiben eines Gaststättenge-
werbes im Sinne dieses Gesetzes. 2Gleiches gilt für  
 
1. das Betreiben von Kantinen einer Bildungsein-

richtung für die Personen, die an den Bil-
dungsmaßnahmen teilnehmen, 

 
2. die Abgabe von Getränken und zubereiteten 

Speisen an Hausgäste in Verbindung mit einem 
Beherbergungsbetrieb, 

 
3. die Abgabe von Getränken und zubereiteten 

Speisen als unentgeltliche Kostproben, 
 
4. das Betreiben von gastgewerblichen Nebenbe-

trieben an Bundesautobahnen und 
 
5. das Erbringen gastgewerblicher Leistungen anläss-

lich der Beförderung in einem Luftfahrzeug, in dem 

                                                           
*) Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-

zember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36). 
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Eisenbahnwagen oder Wagen einer anderen 
Schienenbahn eines Verkehrsunternehmens, auf 
einem Schiff oder in einem Bus. 

  
§ 2 § 2 

Anzeigepflichten, Verfahren Anzeigepflichten, Verfahren 
  
 (1) 1Für das stehende Gaststättengewerbe ist der 
späteste Zeitpunkt für die Anzeige nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 der Gewerbeordnung vier Wochen vor dem erst-
maligen Anbieten von Getränken oder zubereiteten 
Speisen. 2Mit der Anzeige ist anzugeben, ob vorgesehen 
ist, alkoholische Getränke oder zubereitete Speisen an-
zubieten. 3Die für die Entgegennahme der Anzeige zu-
ständige Behörde hat den Behörden, die hinsichtlich des 
Gewerbebetriebes für die Bauaufsicht, den Immissions-
schutz, den Jugendschutz und die Lebensmittelüberwa-
chung zuständig sind, unverzüglich den Namen der oder 
des Gewerbetreibenden, die betriebliche Anschrift, die 
angezeigte Tätigkeit und die Angaben nach Satz 2 zu 
übermitteln. 

 (1) 1Wer ein stehendes Gaststättengewerbe 
betreiben will, hat dies, auch wenn es nur für kurze 
Zeit betrieben werden soll, der zuständigen Behörde 
mindestens vier Wochen vor dem erstmaligen Anbieten 
von Getränken oder zubereiteten Speisen anzuzeigen. 
2 und 3__________ (Sätze 2 und 3 jetzt in den Absät-
zen 1/1 und 1/2 enthalten.) 4Die Behörde kann einen 
früheren Beginn des Gaststättengewerbes zulassen, 
wenn die Einhaltung der Frist nach Satz 1 für die 
Betreiberin oder den Betreiber nicht zumutbar ist. 
 

  
  (1/1) 1Für die Anzeige nach Absatz 1 ist der Vor-

druck nach dem Muster der Anlage zu diesem Ge-
setz zu verwenden. 2Der Vordruck ist vollständig, in 
der vorgeschriebenen Anzahl und gut lesbar auszu-
füllen. 3Um den Einsatz der elektronischen Daten-
verarbeitung zu erleichtern, kann die zuständige Be-
hörde Abweichungen von der Form, nicht aber vom 
Inhalt der Anzeige nach den Sätzen 1 und 2 zulas-
sen. 4Die Anzeige nach Absatz 1 kann durch die Ge-
werbeanzeige nach § 14 Abs. 1 der Gewerbeordnung 
erstattet werden, wenn in dieser angegeben ist, ob 
alkoholische Getränke oder zubereitete Speisen an-
geboten werden, und wenn die Frist nach Absatz 1 
eingehalten wird. 

  
  (1/2) 1Die __________ zuständige Behörde hat 

__________ die Angaben aus der Anzeige unverzüg-
lich den __________ für die Bauaufsicht, den Immissi-
onsschutz, den Jugendschutz, die Lebensmittelüberwa-
chung und die Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
der illegalen Beschäftigung zuständigen Behörden 
sowie dem Finanzamt zu übermitteln. 2§ 14 Abs. 5 
bis 7 und 9 bis 12 der Gewerbeordnung gilt entspre-
chend. 

  
 (2) Absatz 1 gilt für Anzeigen über den Betrieb ei-
ner Zweigniederlassung oder einer unselbständigen 
Zweigstelle und über die Verlegung der Betriebsstätte 
entsprechend. 

 (2) Die Absätze 1 bis 1/2 gelten für __________ 
den Betrieb einer Zweigniederlassung, ____ einer un-
selbständigen Zweigstelle und für die Verlegung der Be-
triebsstätte sowie für die Ausdehnung des Angebots 
auf alkoholische Getränke oder zubereitete Speisen 
entsprechend. 
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 (3) 1Wer ein Gaststättengewerbe betreibt und das 
Angebot auf alkoholische Getränke oder zubereitete 
Speisen ausdehnt, hat dies der zuständigen Behörde 
spätestens vier Wochen vor dem erstmaligen Anbieten 
schriftlich anzuzeigen. 2Die Anzeige nach Satz 1 kann 
durch die Anzeige nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 der 
Gewerbeordnung bewirkt werden. 3Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

 (3) wird (hier) gestrichen 
 
(Satz 1 jetzt in Absatz 2, Satz 2 in Absatz 1/1 Satz 4, 
Satz 3 entfällt.) 

  
 (4) 1Wer nur vorübergehend ein Gaststättengewer-
be betreibt, hat dies unter Angabe des Namens, der 
Vornamen und der Anschrift sowie des Ortes und der 
Zeit des Angebots der zuständigen Behörde vier Wo-
chen vor dem erstmaligen Anbieten von Getränken oder 
Speisen schriftlich anzuzeigen. 2Nach Satz 1 ist nicht 
anzeigepflichtig, wer für das anzuzeigende Gaststätten-
gewerbe eine Reisegewerbekarte besitzt. 3Absatz 1 Sät-
ze 2 und 3 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Übermittlung auch an das zuständige Finanzamt und, 
zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti-
gung, an die zuständige Behörde der Zollverwaltung zu 
richten ist. 

 (4) wird (hier) gestrichen 
 
(Satz 1 jetzt in Absatz 1 Satz 1 und Satz 3 in Absatz 1/2 
enthalten.) 

  
 (5) Wird bei einer juristischen Person, die ein Gast-
stättengewerbe betreibt, eine andere Person zur Vertre-
tung berufen, so ist dies unverzüglich der zuständigen 
Behörde anzuzeigen. 

 (5) unverändert 

  
 (6) Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz 
oder einer Verordnung nach § 10 können über eine ein-
heitliche Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes abgewickelt werden. 

 (6) ____Verfahren nach diesem Gesetz oder einer 
Verordnung nach § 10 können über eine einheitliche 
Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes abgewickelt werden. 

  
§ 3 § 3 

Überprüfung Überprüfung 
  
 (1) 1Bezieht sich eine Anzeige nach § 2 auf das 
Anbieten alkoholischer Getränke, so hat die zuständige 
Behörde unverzüglich nach deren Eingang die Zuverläs-
sigkeit der oder des Gewerbetreibenden zu überprüfen. 
2Zu diesem Zweck hat die oder der Gewerbetreibende 
zugleich mit der Gewerbeanzeige 

 (1) 1Wird mit der Anzeige nach § 2 angegeben, 
dass alkoholische Getränke angeboten werden sollen, 
so hat die zuständige Behörde unverzüglich 
__________ die Zuverlässigkeit der oder des Gewerbe-
treibenden zu überprüfen. 2Zu diesem Zweck hat die 
oder der Gewerbetreibende zugleich mit der Anzeige 

  
1. einen Nachweis über den Antrag auf Erteilung ei-

nes Führungszeugnisses nach § 30 Abs. 5 des 
Bundeszentralregistergesetzes und 

1. unverändert 

  
2. eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 

nach § 150 Abs. 1 der Gewerbeordnung 
2. unverändert 
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vorzulegen. 3Wird dieser Verpflichtung nicht nachge-
kommen, so hat die Behörde diese Auskünfte von Amts 
wegen einzuholen. 4Auf Verlangen bescheinigt die Be-
hörde die Erkenntnisse aus der Überprüfung nach 
Satz 1. 

vorzulegen. 3Wird dieser Verpflichtung nicht nachge-
kommen, so hat die Behörde diese Auskünfte von Amts 
wegen einzuholen. 4Auf Verlangen bescheinigt die Be-
hörde die Erkenntnisse aus der Überprüfung nach 
Satz 1. 

  
 (2) 1Die Überprüfung nach Absatz 1 Satz 1 soll 
nicht durchgeführt werden, wenn mit der Anzeige eine 
behördliche Bescheinigung über eine durch Rechtsvor-
schrift vorgesehene Überprüfung der gewerberechtli-
chen Zuverlässigkeit vorgelegt wird. 2Eine Überprüfung 
nach Absatz 1 Satz 1 findet auch dann nicht statt, wenn 
alkoholische Getränke lediglich als unentgeltliche Kost-
proben oder in Verbindung mit einem Beherbergungsbe-
trieb an Hausgäste angeboten werden. 

 (2) 1Die Überprüfung nach Absatz 1 Satz 1 muss 
nicht durchgeführt werden, wenn mit der Anzeige eine 
behördliche Bescheinigung über eine durch Rechtsvor-
schrift vorgesehene Überprüfung der gewerberechtli-
chen Zuverlässigkeit vorgelegt wird. 2__________ (jetzt 
in § 1 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 2 und 3) 

  
§ 4 § 4 

Unzuverlässigkeit Unzuverlässigkeit 
  
 Unzuverlässigkeit im Sinne des § 35 der Gewerbe-
ordnung liegt bei Betreiberinnen und Betreibern eines 
Gaststättengewerbes insbesondere dann vor, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass sie dem Alko-
holmissbrauch Vorschub leisten oder dem Trunke erge-
ben sind. 

 Unzuverlässigkeit im Sinne __________ der Ge-
werbeordnung liegt __________ insbesondere dann vor, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 
oder der Gewerbetreibende dem Alkoholmissbrauch 
Vorschub leistet oder infolge eigenen Alkoholmiss-
brauchs bei der Betriebsführung erheblich beein-
trächtigt ist. 

  
§ 5 § 5 

Anordnungen Anordnungen 
  
 (1) 1Die zuständige Behörde kann gegenüber der 
Betreiberin oder dem Betreiber eines Gaststättengewer-
bes im stehenden Gewerbe die Anordnungen treffen, die 
zum Schutz der Gäste gegen Ausbeutung oder gegen 
Gefahren für Leben oder Gesundheit erforderlich sind. 
2Die behördlichen Befugnisse, aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften, insbesondere zum Schutz der Ju-
gend, der Beschäftigten, der Nachbarschaft oder der 
Umwelt, Anordnungen zu treffen, bleiben unberührt. 

unverändert 
 

  
 (2) Absatz 1 gilt entsprechend für das Betreiben ei-
nes Gaststättengewerbes im Reisegewerbe, für das es 
einer Reisegewerbekarte nicht bedarf. 

 

  
 (3) Die Beschäftigung einer Person im Gaststät-
tengewerbe kann der Betreiberin oder dem Betreiber ei-
nes Gaststättengewerbes im stehenden Gewerbe unter-
sagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass die Person die für ihre Tätigkeit erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt. 
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§ 6 § 6 
Auskunft und Nachschau Auskunft und Nachschau 

  
 § 29 der Gewerbeordnung findet in Bezug auf das 
Gaststättengewerbe im stehenden Gewerbe entspre-
chende Anwendung. 

 1Für die Ausübung des stehenden Gaststätten-
gewerbes gilt § 29 der Gewerbeordnung entspre-
chend. 2Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt. 

  
§ 7 § 7 

Angebot alkoholfreier Getränke Angebot alkoholfreier Getränke 
  

 1Wer im Gaststättengewerbe alkoholische Geträn-
ke anbietet, hat auch alkoholfreie Getränke zum Verzehr 
an Ort und Stelle anzubieten. 2Mindestens ein alkohol-
freies Getränk ist zu einem geringeren Preis anzubieten 
als das preiswerteste alkoholische Getränk. 3Der Preis-
vergleich erfolgt hierbei auch auf der Grundlage des 
hochgerechneten Preises für einen Liter der betreffen-
den Getränke. 

unverändert 

  
§ 8 § 8 

Verkauf außer Haus Nebenleistungen 
  

 1Die Betreiberin oder der Betreiber eines Gaststät-
tengewerbes darf außerhalb einer Sperrzeit Getränke 
und zubereitete Speisen, die im Betrieb angeboten wer-
den, zum alsbaldigen Verzehr außer Haus auch außer-
halb der Ladenöffnungszeiten verkaufen. 2§ 1 Abs. 2 
Nr. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die Lade-
nöffnungs- und Verkaufszeiten bleibt unberührt. 

 1Im Gaststättengewerbe darf die oder der Gewer-
betreibende außerhalb einer Sperrzeit, auch außerhalb 
der Ladenöffnungszeiten, Getränke und zubereitete 
Speisen, die im Betrieb angeboten werden, zum alsbal-
digen Verzehr oder Verbrauch außer Haus abgeben 
sowie während der Betriebszeiten Zubehörwaren 
verkaufen. 2__________ (jetzt in Satz 1) 

  
§ 9 § 9 

Allgemeine Verbote Allgemeine Verbote 
  
 Im Gaststättengewerbe ist es verboten,  Im Gaststättengewerbe ist es verboten, 
  
1. Branntwein und überwiegend branntweinhaltige 

Lebensmittel in Automaten anzubieten, 
1. Branntwein oder überwiegend branntweinhaltige 

Lebensmittel in Automaten anzubieten, 
  
2. alkoholische Getränke an erkennbar betrunkene 

Personen abzugeben, 
2. unverändert 

  
3. die Abgabe von Speisen von der Bestellung von 

Getränken abhängig zu machen, 
3. unverändert 

  
4. bei der Nichtbestellung von Getränken für Speisen 

höhere Preise zu verlangen, 
4. unverändert 

  
5. die Abgabe alkoholfreier Getränke von der Bestel-

lung alkoholischer Getränke abhängig zu machen 
und 

5. die Abgabe alkoholfreier Getränke von der Bestel-
lung alkoholischer Getränke abhängig zu machen, 
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6. bei der Nichtbestellung alkoholischer Getränke für 

alkoholfreie Getränke oder Speisen höhere Preise 
zu verlangen. 

6. bei der Nichtbestellung alkoholischer Getränke für 
alkoholfreie Getränke oder Speisen höhere Preise 
zu verlangen oder 

  
 7. von den Gästen für die Benutzung der Toiletten 

ein Entgelt zu fordern. 
  

§ 10 § 10 
Sperrzeit Sperrzeit 

  

 1Für das Gaststättengewerbe und für Spielhallen 
kann die Landesregierung durch Verordnung eine 
Sperrzeit allgemein festsetzen. 2In der Verordnung kann 
bestimmt werden, dass die Sperrzeit bei Vorliegen eines 
öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Ver-
hältnisse allgemein oder für einzelne Betriebe verlän-
gert, verkürzt oder aufgehoben werden kann. 3Die Lan-
desregierung kann die Ermächtigung durch Verordnung 
auf andere Behörden übertragen. 

unverändert 

  
§ 11 § 11 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 
  
 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

 (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

  
  1. im Gaststättengewerbe alkoholische Getränke oder 

zubereitete Speisen anbietet, ohne dies nach § 2 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 rechtzeitig angegeben zu ha-
ben, 

  1. __________ alkoholische Getränke oder zubereite-
te Speisen anbietet, ohne dies nach § 2 Abs. 1 
Sätze 1, ____ 4 und Abs. 1/1 rechtzeitig, richtig 
und vollständig angezeigt zu haben, 

  
  2. im Gaststättengewerbe in einer Zweigniederlas-

sung, einer unselbständigen Zweigstelle oder einer 
verlegten Betriebsstätte alkoholische Getränke 
oder zubereitete Speisen anbietet, ohne dies nach 
§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 rechtzeitig angezeigt zu haben, 

  2. __________ in einer Zweigniederlassung, einer 
unselbständigen Zweigstelle oder einer verlegten 
Betriebsstätte alkoholische Getränke oder zuberei-
tete Speisen anbietet, ohne dies nach § 2 Abs. 1/1 
und 2 __________ richtig, rechtzeitig und voll-
ständig angezeigt zu haben, 

  
  3. im Gaststättengewerbe das Angebot auf alkoholi-

sche Getränke oder zubereitete Speisen ausdehnt, 
ohne dies nach § 2 Abs. 3 Satz 1 rechtzeitig ange-
zeigt zu haben, 

  3. __________ das Angebot auf alkoholische Geträn-
ke oder zubereitete Speisen ausdehnt, ohne dies 
nach § 2 Abs. 1/1 und 2 richtig, rechtzeitig und 
vollständig angezeigt zu haben, 

  
  4. ein Gaststättengewerbe vorübergehend betreibt, 

ohne dies nach § 2 Abs. 4, auch in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 1 Satz 2, rechtzeitig und vollständig ange-
zeigt zu haben, 

  4. wird gestrichen 
 

  
  5. entgegen § 2 Abs. 5 eine Anzeige nicht unverzüg-

lich erstattet, 
  5. eine Anzeige gemäß § 2 Abs. 5 nicht unverzüglich 

erstattet, 
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  6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 zuwider-

handelt, 
  6. unverändert 

  
  7. entgegen § 6 dieses Gesetzes in Verbindung mit 

§ 29 der Gewerbeordnung eine Auskunft nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 
den Zutritt zu einem Grundstück oder einem Ge-
schäftsraum nicht gestattet oder die Einsicht in Un-
terlagen nicht gewährt, 

  7. entgegen § 6 Satz 1 dieses Gesetzes in Verbin-
dung mit § 29 der Gewerbeordnung eine Auskunft 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erteilt, den Zutritt zu einem Grundstück oder einem 
Geschäftsraum nicht gestattet oder die Einsicht in 
Unterlagen nicht gewährt, 

  
  8. entgegen § 7 Satz 1 keine alkoholfreien Getränke 

anbietet, 
  8. unverändert 

  
  9. entgegen § 7 Satz 2 nicht mindestens ein alkohol-

freies Getränk zu einem geringeren Preis als das 
preiswerteste alkoholische Getränk anbietet, 

  9. unverändert 

  
10. über den nach § 8 Satz 1 zugelassenen Umfang 

hinaus Waren verkauft, 
10. über den nach § 8 ____ zugelassenen Umfang 

hinaus Waren abgibt oder verkauft, 
  
11. einem Verbot nach § 9 zuwiderhandelt, 11. unverändert 
  
12. als für das Betreiben eines Gaststättengewerbes 

oder einer Spielhalle verantwortliche Person wäh-
rend einer durch Verordnung nach § 10 festgesetz-
ten Sperrzeit 

12. als für das Betreiben eines Gaststättengewerbes 
oder einer Spielhalle verantwortliche Person wäh-
rend einer durch Verordnung nach § 10 dieses 
Gesetzes oder nach § 18 des Gaststättengeset-
zes festgesetzten Sperrzeit 

  
a) den Gaststätten- oder Spielhallenbetrieb für 

Gäste offenhält oder 
a) unverändert 

  
b) duldet, dass sich ein Gast im Gaststätten- 

oder Spielhallenbetrieb aufhält, 
b) duldet, dass sich ein Gast auf den Flächen 

eines Gaststätten- oder Spielhallenbetriebs 
aufhält, 

  
13. sich als Gast während einer durch Verordnung 

nach § 10 Abs. 1 festgesetzten Sperrzeit in einem 
Gaststätten- oder Spielhallenbetrieb aufhält, ob-
wohl eine für den Betrieb verantwortliche Person, 
die Polizei oder die zuständige Behörde ihn aus-
drücklich aufgefordert hat, sich zu entfernen, oder 

13. sich als Gast während einer durch Verordnung 
nach § 10 ____ festgesetzten Sperrzeit auf den 
Flächen eines Gaststätten- oder Spielhallenbe-
triebs aufhält, obwohl eine für den Betrieb verant-
wortliche Person, die Polizei oder die zuständige 
Behörde ihn ausdrücklich aufgefordert hat, sich zu 
entfernen, oder 

  
14. einer nach § 12 Abs. 2 dieses Gesetzes in Verbin-

dung mit § 5 des Gaststättengesetzes in der Fas-
sung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246), fortgel-
tenden Auflage oder Anordnung zuwiderhandelt. 

14. einer __________ Auflage oder Anordnung nach 
§ 5 des Gaststättengesetzes __________ zuwider-
handelt. 
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 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 5 000 Euro, im Fall des Absatzes 1 Nr. 11 bei 
der Zuwiderhandlung gegen das Verbot nach § 9 Nr. 2 
mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro, geahndet wer-
den. 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 5 000 Euro, im Fall des Absatzes 1 Nr. 11 
__________ mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro, ge-
ahndet werden. 

  
§ 12 § 12 

Übergangsregelungen Übergangsregelungen 
  
 (1) Ist ein Antrag auf Erlaubnis für das Betreiben 
eines Gaststättengewerbes vor dem <Datum einsetzen 
wie in § 15 Satz 1> gestellt und noch nicht beschieden 
worden, so ist die oder der Gewerbetreibende hinsicht-
lich der Räume, auf die sich der Antrag bezieht, von den 
Anforderungen nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsi-
schen Bauordnung befreit, die nicht oder nur mit unzu-
mutbaren Aufwendungen erfüllt werden können. 

 (1) Ist ein Antrag auf Erlaubnis für das Betreiben 
eines Gaststättengewerbes vor dem 1. Januar 2012 ge-
stellt und noch nicht beschieden worden, so ist die oder 
der Gewerbetreibende hinsichtlich der Räume, auf die 
sich der Antrag bezieht, von den Anforderungen nach 
§ 48 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Bauordnung 
___, die nicht oder nur mit unzumutbaren Aufwendungen 
erfüllt werden können, befreit. 

  
 (2) Auflagen und Anordnungen nach § 5 des Gast-
stättengesetzes in der Fassung vom 20. November 1998 
(BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246), 
gelten fort. 

 (2) 0/1Die nach dem Gaststättengesetz 
__________ erteilten und noch geltenden Erlaubnis-
se und Gestattungen verlieren mit Inkrafttreten die-
ses Gesetzes ihre Wirksamkeit. 1Die dazu erteilten 
Auflagen und Anordnungen (§ 5 des Gaststättengeset-
zes) gelten fort. 2Wer bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes ein Gaststättengewerbe gemäß den bisher gel-
tenden Vorschriften betreibt, braucht dies nicht nach 
§ 2 Abs. 1 und 1/1 anzuzeigen. 

  
  (3) Für den Vollzug dieses Gesetzes sind bis 

zum 30. September 2012 die Gemeinden zuständig. 
  

§ 13 § 13 
Ersetzung Ersetzung 

  
 Dieses Gesetz ersetzt in Niedersachsen das Gast-
stättengesetz in der Fassung vom 20. November 1998 
(BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246). 

wird (hier) gestrichen 
(jetzt § 1 Abs. 0/1 Satz 2) 

  
§ 14 § 14 

Änderung der Niedersächsischen Bauordnung Änderung der Niedersächsischen Bauordnung 
  
 § 48 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Bauord-
nung in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. 
S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2008 (Nds. GVBl. S. 381), erhält fol-
gende Fassung: 

 In § 48 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Bau-
ordnung in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. 
GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 11. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 475), wer-
den nach dem Wort „Verkaufsstätten“ die Worte „und 
Gaststätten“ eingefügt. 

  
„4. Verkaufsstätten und Gaststätten,“. __________ 
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§ 15 § 15 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 1Dieses Gesetz tritt am <Datum einsetzen> in 
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Min-
destanforderungen an die barrierefreie Gestaltung von 
Gaststätten vom 7. Oktober 2004 (Nds. GVBl. S. 371) 
außer Kraft. 

 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Mindestanfor-
derungen an die barrierefreie Gestaltung von Gaststät-
ten vom 7. Oktober 2004 (Nds. GVBl. S. 371) außer 
Kraft. 
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 Anlage 
 (zu § 2 Abs. 1/1) 
 

 

(Ausgegeben am 20.10.2011) 
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